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Stellungnahme zum schriftlichen Anhörungsverfahren im Haushalts- und Rnanzaus-

schuss gem. § 79 Gesehäftsordnung des Tbltringer Landtags zum Dritten Gesetz zur

Änderung des Thüringer Energiekrfse" und Corona-Pandemie-Hilfsfondsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksgche 7/7533)

Sehr geehrte Damen und Herren,, '..

die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern bedankt sich für die

Möglichkeit zur Stellungnahme zum o. g. Gesetzentwurf.

Datum
14.04.2023
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Wir begrüßen die im Gesetzentwurf vorgesch!agenen Änderungen des § 2 Abs. 2 des Thürin-
ger Energiekrise" und Corona-Pandemie-Hilfsfondsge5etzes. Insbesondere werden mit der

neuen Fassung des § 2 Abs. 2 Nummer 2 die Voraussetzungen für die Gewährung von Här-
tefa!!- und Liquiditätshilfen für private Unternehmen so gefasst, dass die Landesregierung

den erforderlichen Entschdctungsspielraum zur Gestaltung der FÖrderbedingungen entspre-
chend den tatsächlichen Entwicklungen der Energlekrise bekommt,

Auch nach unserer Einschätzung haben die bisherigen engen Vorgaben an eine wirtschaftli-

ehe Existenzgefährdung unter Elnbeziehung der Merkmale einer drohenden Zählungsunfä"

higkeit oder Überschuldung die bedarfsgemäße Inanspruchnahme aus der Richtlinie des

Thüringer ExistenzsEcherungsprogramms JhürExSE" durch die Thüringer Unternehmen ver-
hindert Unter Einsatz der Bundesmittel ermöglicht die aktuelle Richtlinie des „ThürExSf"

bis zum 30. September 2023 zwar mit den jet^t drei ProgrammteElen eine weitreichende
Unterstützung der Thüringer Unternehmen. Da die weiteren Entwicklungen der Energiekrise
und die Fortführung der Härtefailhilfen durch den Bund jedoch nicht abgeschätzt werden
können, sollte das Thüringer Energiekrise- und Corona-PandemEe-Hilfsfondsgesetz die vor-

geschlagene Formulierung erfahren.
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Mit der geplanten Anpassung wird für den Freistaat Thüringen der erforderliche gesetzliche

Rahmen geschaffen, um En Zukunft auf die weiteren Entwicklungen der Energiekrise mit er-

förderlichen Hilfen für die betroffenen Bereiche gezielt reagieren zu können.

i-tTreund!?n Grüßen

Hauptgeschäftsführer
im Auftrag derArbei+sgemeinschaft der

Thüringer Industrie- und Handelskammern
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